
Einverständniserklärung 
zur Gestellung von Abfallbehältern

Grundstück:

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigter:

Name, Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Rufnummer

E-Mail

Nutzungsberechtigter (Pächter/Gewerbetreibender):

Name des Gewerbes

Name, Vorname (Inhaber)
Straße, Hausnr. (Anschrift für 
Bescheidversand)

PLZ, Ort

Rufnummer

E-Mail

Datum, Unterschrift Eigentümer/Erbbauberechtiger Datum, Unterschrift Nutzungsberechtigter

Die sich aus der Abfallentsorgungssatzung und der Abfallentsorgungsgebühren-satzung ergebenden
Gebührenpflichten und sonstigen Rechte und Pflichten bleiben von dieser Einverständniserklärung unberührt.
Dies gilt insbesondere für den Fall, dass der Nutzungsberechtigte der Zahlung der Abfallgebühren nicht
nachkommt. Sodann tritt daher der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte in die Gebührenpflicht ein. Gemäß § 3
Abs. 1 der Abfallentsorgungsgebührensatzung ist der Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte für alle
auf das bezeichnete Grundstück entfallenden Abfallentsorgungsgebühren gebührenpflichtig. 

Stand 22.07.2015


